
        
    

Das Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie, Hildesheim gibt zur Klarstellung zur  

Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich folgendes Ergänzungen für die  

Bereiche Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Familienförderung, FSJ Politik bekannt: 

 

Aufgrund der steigenden Zahl an COVID-19-lnfektionen in Niedersachsen ist es erforder 

lich, Maßnahmen zu treffen, um die Übertragungswege des Corona-Virus zu unterbrechen 

Besonders betroffen und gefährdet sind dabei chronisch kranke und/oder ältere und pfle 

gebedürftige Menschen. Alle Beteiligten sind daher aufgefordert, diese Personenkreise 

sonders zu schützen. 

 

Nach den auf die fachaufsichtliche Weisung vom 16.03.2020 ergangenen kommunalen 

Allgemeinverfügungen ist die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musik 

schulen, und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschuli- 

schen Bereich verboten. 

Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass dies auch folgende Angebote umfasst: 

1. Angebote von Bildungseinrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozi 

alarbeit, 

2. Angebote der Familienförderung, wie Familienbüros und familienunterstützende Pro 

jekte, 

3. Jugendbildungs-, Jugenderholungs- und Jugendfreizeitstätten einschließlich offener 

Jugendeinrichtungen sowie Jugendherbergen i.S.v. § 11 SGB VIII, 

4. Einrichtungen, Angebote und Maßnahmen für Familien nach § 16 SGB VIII wie z.B 

Familienferienstätten, Familienbildungsangebote freier Träger und Verbände sowie 

5. Mehrgenerationenhäuser, Mütterzentren und nachbarschaftliche, selbstorganisierte 

Treffpunkte. 

 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Lage in Zusammenhang mit der Ausbreitung des  

Wichtige Informationen  

#Corona #Bienenbüttel #BGM 

Aktuelle Informationen unter:  

www.bienenbuettel.de 



Corona-Virus sind für die Fortdauer dieser Lage zum Schutz der Teilnehmenden und Be 

sucherinnen und Besucher wie auch der eingesetzten Mitarbeitenden Gruppenangebote  

und Gruppenveranstaltungen (z. B. Selbsthilfegruppen, offene Treffs und Cafes, Gruppen 

angebote, Seminare, Seniorinnen- und Seniorengruppen usw.) unverzüglich einzustellen 

 

Andere Angebote auf Distanz, beispielsweise über Telefon, Handy oder Internet sind hier 

von selbstverständlich nicht gemeint, vielmehr geben diese Angebote Möglichkeiten der  

Unterstützung und des sozialen Austausches und helfen, in Kontakt zu bleiben. 

 

Grundsätzlich wird es seitens der Landesregierung begrüßt, wenn Angebote auch in der 

Einzelbetreuung aufrechterhalten werden können; dabei sollte jedoch im Hinblick auf die 

Gesunderhaltung der Beteiligten auf die jeweilige Notwendigkeit der Leistung abgestellt  

werden. Für das Verhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der Einzelbe 

treuung in der Häuslichkeit der Betroffenen wird auf die vom Robert-Koch-Institut (RKI)  

herausgegebenen „Hygienemaßnahmen für nicht-medizinische Einsatzkräfte“1 verwiesen 

Ergänzend können die von den örtlichen Gesundheitsämtern herausgegebenen Hinweise 

und die allgemeinen „Hygiene-Tipps im Umgang mit dem Corona-Virus“ hinzugezogen  

werden. 

Zuwendungsrechtliche Fragestellungen werden in der nächsten Woche abschließend 

klärt.   


